Übungsblatt IV - Schlusskostenrechnung – Lösung Aufgabe 2
Sachverhalt: K verklagt B auf Zahlung von 1.500,00 EUR. Nachdem K die vom Kostenbeamten richtig berechneten Gerichtskosten gezahlt hat, wird die Klageschrift B zugestellt. Im schriftlichen Vorverfahren versäumt B es anzuzeigen, dass dieser sich gegen die Klage verteidigen möchte. Auf Antrag des K ergeht Versäumnisurteil gegen B. Sodann erhebt B Einspruch gegen das Versäumnisurteil und beantragt die Vernehmung des Zeugen Z. Da Z der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig ist, wird der Dolmetscher D von Amts wegen zum Termin geladen. B zahlt auflagengemäß den Kostenvorschuss in Höhe von 500,00 EUR ein.
Im Termin schließen die Parteien nach erfolgter Beweisaufnahme folgenden Vergleich:
1. B zahlt an K einen Betrag von 500,00 EUR
2. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben. 
Die Kosten des Vergleichs trägt der Beklagte.
Der Dolmetscher wird aus der Landeskasse in Höhe von 430,00 EUR vergütet. Der Zeuge hat auf die Geltendmachung einer Entschädigung verzichtet.
Lösung:
[bookmark: _Hlk198277979]Auch wenn das Verfahren durch einen Ermäßigungstatbestand nach Nr. 1211 Nr. 3 KV GKG (gerichtlicher Vergleich) insgesamt beendet worden ist, steht das zuvor erlassene Versäumnisurteil einer Ermäßigung entgegen.

	Tatbestand
	KV-Nr.:
	Wert (EUR)
	Betrag (EUR):
	Maximale Mithaft (EUR):

	
	
	
	
	Kläger
	Beklagter

	Verf. Im Allg.
	1210
	1.500,00
	246,00
	246,00 
(§ 22 I)
	

	Dolmetscherauslagen
	9005
	
	430,00
	430,00
(§ 22 I)
	430,00 
(§§ 17, 18)



Summe:        676,00 EUR
Von der Gesamtsumme schuldet K 50 % 		338,00 EUR
Bereits von K gezahlt:				246,00 EUR
Rest (noch offen):					  92,00 EUR	
Vom Überschuss des Beklagten verrechnet:         +  92,00 EUR
Rest:							   0,00 EUR

Von der Gesamtsumme schuldet B 50 %		338,00 EUR 
Bereits von B gezahlt:				500,00 EUR
Rest (zu viel): 						162,00 EUR 
Die restliche Mithaft des Beklagten beträgt 92,00 EUR (430€ - 338€), daher: 
Auf die Kostenschuld des Klägers verrechnet:       -  92,00 EUR	
Überschuss: 						  70,00 EUR				
Hinweis: 
Unter restlicher Mithaft ist die maximale Haftung (regelmäßig die Antragstellerhaftung) abzüglich der eigenen Kostenlast zu verstehen. 
Hier beträgt die restliche Mithaft des Beklagten 92 € (430€ - 338€). 
Bis zu diesem Betrag können Verrechnungen auf offene Kostenforderungen der gegnerischen Partei vorgenommen werden. 

	Baustein
E
	Alle Kosten sind nun gem. § 9 Abs. 3 Nr. 2 GKG fällig. 
Gem. § 28 Abs. 1 KostVfg ist nunmehr eine neue Kostenrechnung, die Schlusskostenrechnung, zu erstellen.


	F
	Kostenschuldner sind gem. § 29 Nr. 2 GKG der Kläger und der Beklagte zu je 50% als Übernahmeschuldner.


	G
	Der vom Beklagten gem. § 17 Abs. 1 GKG geleistete Auslagenvorschuss ist im Rahmen der restlichen Mithaft (§§ 17, 18 GKG) auf die Kosten des Klägers zu verrechnen.

Auf Seiten des Klägers sind keine weiteren Kosten nachzufordern.

Die verbleibende Überzahlung wird gem. § 29 Abs. 3 und 4 S. 1 KostVfg mit Kost 18 an den Beklagten (ggf. über dessen Prozessbevollmächtigte/n) erstattet.



